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PFLEGE

Die Professionalisierungsbemühungen in
der Pflege haben in den zurückliegenden
20 Jahren gerade auch das Thema „Pro-
phylaxemaßnahmen“ – insbesondere ge-
gen das Auftreten von Druckliegege-
schwüren – erheblich beeinflusst. Dennoch
hat es auf der einen Seite noch 1986 ein
wenig sachkundiges Urteil vom Bundesge-
richtshof (Aktenzeichen VI ZR 213/84)
gegeben, in dem bei einer 65-jährigen
Schlaganfallpatientin „zweimaliges tägli-
ches Waschen und Einreiben mit Franz-
branntwein sowie Auftragen von Desitin-
Fettspray auf die gefährdeten Partien…“
als geeignete Prophylaxemaßnahmen ge-
gen Druckgeschwüre höchstrichterlich her-
vorgehoben werden. Und noch vor weni-
gen Jahren habe ich in einer Behinder-
teneinrichtung in Reutlingen mit eigenen
Augen gesehen, wie eine Heilerziehungs-
pflegerin mit Eisen und Fönen gegen solche
Geschwüre agierte. 

Auf der anderen Seite kann man fest-
stellen, dass zwischenzeitlich etliche Häu-
ser eigene Standards zur Dekubitusprophy-

laxe entwickelt haben. Ich habe jetzt selbst
erlebt, wie bei meiner Mutter nach einem
Apoplex (Schlaganfall) in einem Klinikum
die Dekubitusprophylaxe erfolgte und war
doch über die Fortschritte gerade auch in
der Krankenhauspflege sehr erfreut. 

Doch letztlich bleibt festzustellen, dass
es in Deutschland keine einheitliche Hand-
habung zur Dekubitusprophylaxe gibt, so
dass ein nationaler Expertenstandard doch
zu einer Vereinheitlichung pfle-
gerischen Handelns beitragen
kann. 

Juristisch sprechen wir hier
von einem so genannten vor-
weggenommenen Sachverstän-
digengutachten. Damit werden
letztlich die Sorgfaltspflichten
im Rahmen des Fahrlässigkeits-
begriffes inhaltlich näher er-
fasst, so dass solche Fehlurteile
wie das Urteil des Bundes-
gerichtshofs von 1986 heute 
eigentlich immer unwahr-
scheinlicher werden. 

„Standards sind 
vorweggenommene Sachverständigengutachten“

Rechtsexperte Böhme zur Verbindlichkeit 
der Anti-Dekubitus-Leitlinien

Welche rechtliche Verbindlichkeit haben Pflegestandards? Können Pflege-

einrichtungen, die die Leitlinien zur Dekubitusprophylaxe nicht einhalten,

demnächst haftbar gemacht werden, wenn Druckgeschwüre bei Personen 

auftreten, die von ihnen versorgt werden?

Der Jurist und Soziologe Hans Böhme, wissenschaftlicher Leiter des Instituts

für Gesundheitsrecht und -politik in Mössingen und Autor des Bandes 

„Haftungsfragen und Pflegeversicherungsgesetz“ (KDA-Reihe „Forum“, 

Band 35) nimmt dazu für pro ALTER Stellung.

Hans Böhme ist 
wissenschaftlicher 
Leiter des Instituts für
Gesundheitsrecht und 
-politik. Foto: privat
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Anfangsverdacht 
fahrlässige Körperverletzung

Es handelt sich allerdings um eine Fehlan-
nahme, wenn man meint, dass nun mit die-
sem vorweggenommenen Sachverständi-
gengutachten über das Haftungsrecht eine
Verbindlichkeit erreicht werden kann.
Denn im Falle eines Haftpflichtprozesses
oder auch eines Strafprozesses kann es ei-
nen einzelnen beauftragten Sachverständi-
gen, der durchaus anderer Auffassung sein
kann, nicht ersetzen. Damit ist naturgemäß
haftungsrechtlich ein solcher Standard
nicht verbindlich, sondern bedeutet ledig-
lich, dass für den Fall, dass es zu einem
Durchliegegeschwür bei professioneller
Pflege kommt, als Anfangsverdacht fahr-
lässige Körperverletzung angenommen
werden kann. Allerdings kann eine solche
Vermutung durch das im Prozess erforder-
liche Sachverständigengutachten erschüt-
tert werden. 

Ausreden werden vor Gericht 
nicht mehr akzeptiert

Bei der Vielschichtigkeit unseres Rechts-
systems kann nicht einfach von einer allge-
mein gültigen, rechtsverbindlichen Wir-
kung ausgegangen werden. Zwar kann
man sagen, dass sich zurzeit eine wesent-
liche Veränderung in der Rechtsprechung
vollzieht: So werden gewisse Ausreden hin-
sichtlich der Entstehung eines Dekubitus
von Gerichten nicht unbedingt mehr ak-
zeptiert, wenngleich natürlich die Rechts-
entwicklung da nicht einheitlich ist. Denn
es gibt Tausende von Gerichten und Tau-
sende von Juristen und nur ein kleiner Teil
ihrer Entscheidungen beruhte bisher auf
sach- und fachkompetenten pflegerischen
Überlegungen. 

Ein Expertenstandard aber, der gesetz-
lich, vertraglich und/oder betrieblich um-
gesetzt wird, führt naturgemäß auch zu 
einer Vereinheitlichung der Rechtsentwick-
lung, so dass sich eine – eventuell auch
neue – herrschende Meinung in der Recht-
sprechung herausbilden kann. 

Endgültige Verbindlichkeit kann aber nur
über das Leistungsrecht erzielt werden.
Dazu müsste der Expertenstandard Deku-
bitusprophylaxe im Krankenversiche-
rungs- oder Pflegeversicherungsgesetz
übernommen und somit zur Verpflichtung
gemacht werden. Dazu müssten die Orga-
ne, die im Rahmen der Pflegeversicherung
für die Qualitätssicherung zuständig sind,
entsprechende Vorgaben machen, die dann
allerdings vom zuständigen Ministerium
noch genehmigt werden müssten. 

Ein anderer Weg wäre der Versor-
gungsvertrag beziehungsweise Rahmen-
vertrag zwischen Pflegekasse und Leis-
tungserbringern, in dem ebenfalls eine ent-
sprechende Festlegung erfolgen könnte. 

Aufnahme in Gesetze 
muss nicht erfolgen

Mit den geplanten Gesetzesnovellen zum
„Pflege-Qualitätssicherungsgesetz“ und
„Heimbewohnerschutzgesetz“ (siehe pro
ALTER 2/2000) könnte dieser Expertenstan-
dard ebenfalls verbindlich werden, wenn
die Qualitätsprüfer und die Heimaufsichts-
behörden diesen schlichtweg im Rahmen
des verwaltungsmäßigen Prüfverfahrens zu
Grunde legen würden. 

Ein Festschreiben im geplanten Qua-
litätssicherungsgesetz ist allerdings un-
wahrscheinlich, weil die Dekubitusprophy-
laxe eine von vielen „Pflegemaßnahmen“ –
wenngleich auch eine sehr wichtige – ist. In
den Sozialgesetzen und auch in den Ver-
waltungsgesetzen wird überwiegend mit so
genannten unbestimmten Rechtsbegriffen
oder auch offenen Regelungsnormen gear-
beitet, deren Ausfüllung dem Verwaltungs-
handeln vorbehalten bleibt. Das bedeutet
also, es reicht in der Regel aus, dass die Ex-
perten in den Prüferorganen den Standard
zu Grunde legen. Ein ausdrückliches „Im-
plantieren“ in Gesetze muss also nicht er-
folgen. 


